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Die schweizerische Landesverteidigung im Lichte der neuen Vorschritten

»

(th.) Den Offizieren unserer Ar-
mee wurden in den ersten Monaten
dieses Jahres die vom Bundesrat
Ende Dezember 1951 genehmigten
neuen Vorschriften iiber die Trup-
penfithrung abgegeben, die in einem
Buche von 181 Seiten alle Erkennt-
nisse in bezug auf die Kriegfiihrung
und deren Methoden festhalten. Sie
bilden die Grundlage fiir ein ein-
heitliches taktisches Denken der Fiih-
rer aller Grade (Unité de doctrine).
Diese Vorschriften ersetzen den bis-
herigen Felddienst aus dem Jahre
1927.

Im ersten Kapitel wird iiber die
Landesverteidigung in 14 Punkten
das Folgende festgehalten:

«1. Die Armee ist das Machtmittel
des Staates zur Wahrung seiner Un-
abhingigkeit. In vielen Fillen kann
sie durch die bloBe Tatsache ihrer
Existenz und ihrer Kriegstiichtigkeit
das Land vor Bedrohung und An-
griff schiitzen. Werden wir aber in
den Krieg verwickelt, so ist die Un-
abhingigkeit nicht verloren, solange
die Armee noch kiampfen kann, auch
wenn Teile des Landes vom Gegner
besetzt sein sollten.

" 2. Neben die militdrische Landes-
verteidigung durch die Armee tritt
eine Reihe anderer MaBBnahmen, die
fiir die Wahrung der Unabhingig-
keit unerldBlich sind. Sie betreffen
die Beziehungen zu andern Staaten,
die mit uns nicht im Kriege stehen,
die Sorge fiir die innere Haltung
der Bevolkerung, den Kampf gegen
verriterische Parteiginger des Geg-
ners im eigenen Lande, den Schutz
unserer Bevolkerung gegen feind-
liche Einwirkungen, die Aufrecht-
erhaltung unserer wirtschaftlichen
Existenz und die Versorgung des
Landes mit den fiir den Kampf und
das Leben notwendigen Giitern. An
der Durchfithrung dieser Aufgaben
sind die Behorden aller Stufen und
schlielich das ganze Volk beteiligt.
Die Armee hilft dabei mit, soweit
ihr dies neben der Erfiillung ihrer
Hauptaufgaben méglich ist.

3. Die Verwicklung unseres Lan-
des in einen Krieg auflerhalb eines
grolen allgemeinen Konfliktes, an
dem die maBigebenden GroBmichte
beteiligt sind, ist kaum denkbar.
Trotzdem wire es ein gefahrlicher
Irrtum, auf fremde Hilfe zu rechnen,
da diese nach Zeitpunkt, Umfang
und Wirkung immer unsicher ist
und zudem ebenfalls Gefahren fiir
die eigene Unabhingigkeit mit sich
bringt. Unsere Armee mufBl daher
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iiber die Truppenfiihrung

fahig und bereit sein, sich allein
gegen einen stark iiberlegenen Geg-
ner zu wehren. Unser schwieriges
Gelidnde ist und bleibt hierfiir unser
bester Verbiindeter.

4. Die Eroffnung von Feindselig-
keiten gegen unser Land braucht
durchaus nicht mit dem Aushruch
eines allgemeinen Krieges zusammen-
zufallen, sondern kann erst in ir-
gendeinem spiteren Zeitpunkt statt-
finden. Dies bedingt dauernde Wach-
samkeit und Bereithaltung starker
Truppenverbinde, auch wenn unser
Land zunichst nicht unmittelbar be-
droht erscheint. Einsatz starker Flie-
ger- und Panzerverbinde und von
Luftlandetruppen erlaubt einem Geg-
ner den Ueberfall auch ohne lang-
wierige Vorbereitungen im Grenz-
raum. Rechtzeitige Mobilmachung
der nicht im Dienste stehenden Trup-
pen ist in jedem Fall von entschei-
dender Bedeutung.

5. Die Gefihrdung unserer Unab-
héngigkeit tritt nicht erst bei einem
groBen Angriffsunternehmen ein,son-
dern kann sich zunichst in Grenz-
zwischenfillen und Grenzverletzun-
gen beschrinkten Umfanges duflern.
Solche konnen mit Unruhen im be-
nachbarten Gebiet und Uebertritt
von Fliichtlingen in unser Land im
Zusammenhang stehen oder der man-
gelnden Kenntnis der Grenzverhilt-
nisse und der Leichtfertigkeit von
Unterfithrern entspringen; ebenso-
gut konnen sie aber auch die Inbe-
sitznahme von Pfindern als politi-
sche Druckmittel oder von Sprung-
brettern fiir einen unmittelbar an-
schlieBenden oder spiter erfolgenden
GroBangriff zum Ziele haben. Auch
der durch den Verlauf der Operatio-
nen erzwungene Uebertritt starker
Verbinde einer Kriegspartei auf un-
ser Gebiet kann die Verwicklung un-
seres Landes in den Krieg herbei-
fiihren, zumindest, wenn wir nicht
bereit und fihig sind, sie zu ent-
waffnen. Die gleiche Gefahr droht
uns auch, wenn unser Luftraum
dauernd durch Operationen von
Kampf- oder Transportverbinden der
Luftwaffe eines Kriegfithrenden oder
durch Ferngeschosse ~mif3braucht
wird. '

6. Ein Angriff auf unser Land
kann entweder dessen Ausniitzung
fiir die Kriegfithrung des Angreifers
oder unsere Eingliederung in ein
fremdes politisches System bezwek-
ken. Was immer der Grund des An-
griffes sein mag, wird ein Gegner
auf alle Fille ein groBles Interesse

haben, unsern Widerstand in Kiirze
zu zerschlagen und daher hierfiir
stark iiberlegene Mittel einsetzen.

7. Die Armee muf3 daher ebenso-
wohl imstande sein, die Integritit
unseres Gebietes und Luftraumes ge-
gen Grenzverletzungen wie das Land
als Ganzes gegen einen Angriff zu
schiitzen. Diese beiden Aufgaben
konnen nicht in derselben Weise ge-
lost werden, da gegeniiber einem
GroBangriff nicht jeder Gebietszipfel
gehalten werden kann. Durch zweck-
miBige Gliederung mufl dafiir ge-
sorgt werden, daBl augenblicklich
von der einen Aufgabe zur andern
iibergegangen werden kann.

8. Die Feldarmee ist in erster Li-
nie fiir die Losung dieser Aufgaben
bestimmt. Ihre Beweglichkeit, ihre
Zusammensetzung und ihre Bewaff-
nung erlauben, sie in jeder Lage und
in jedem beliebigen Gebiet unseres
Landes einzusetzen.

Die ortsgebundenen Verbinde:
Grenz-, Festungs- und Reduitbriga-
den sowie Territorialtruppen arbei-
ten eng mit der Feldarmee zusam-
men, wenn ihr Titigkeitsraum be-
droht oder angegriffen wird. Kiamp-
fen starke Verbinde der Feldarmee
in ihrem Raum, so werden ortsge-
bundene Truppen diesen unterstellt
oder sogar eingegliedert. Umgekehrt
konnen Grenz- oder Reduittruppen-
verbinden auch einzelne Abteilungen
der Feldarmee unterstellt werden.
AuBlerhalb des Wirkungsbereiches
der Feldarmee iibernehmen die orts-
gebundenen Verbinde die Wahrung
der militirischen Sicherheit im Hin-
terland.

9. Unsere Aufgabe und die sicher
zu erwartende gegnerische Ueberle-
genheit zwingen uns zur strategischen
Verteidigung.

Die taktische Verteidigung in von
Natur starken Stellungen, gegen die
der Einsatz der iiberlegenen Mittel
des Gegners, namentlich an Panzern,
Artillerie und Fliegern, erschwert ist,
spielt daher fiir unsere Kriegfithrung
eine wichtige Rolle. Das darf freilich
nicht zu kordonartiger und rein li-
nearer Verzettelung der Kriifte oder
zum starren Festhalten an unhaltbar
gewordenen Stellungen fithren. Ohne
Zusammenfassung der Krifte auf die
entscheidenden Punkte oder Riume
und ohne reichliche Tiefenstaffelung
beweglicher Reserven ist die Vertei-
digung zum MiBerfolg verurteilt.

10. Die nie voraussehbaren Zwi-
schenfille des Krieges, so besonders



Was machen wir jetzt?
Aufgabe 123 und 2. Wettbewerbsaufgabe 1952/53

kolporal Kimpfen liegt mit seiner Gruppe, bestehend
aus einem Zweiertrupp mit dem Raketenrohr-83 mm,
einem Karabiner und Handgranaten, sowie aus zwei
Trupps zu je zwei Mann mit Karabiner und Handgrana-
ten, vor unserer Abwehrfront an einer wichtigen Tal-
straBe, auf der mit der Anfahrt feindlicher Panzer ge-
rechnet werden muf3.

Der Gruppenfiihrer hat den Raketenrohrtrupp in ei-
nem Erdloch auf einer kleinen Erhéhung rechts der
StraBe (siehe Skizze) bei A placiert. Diese Stellung ge-
wiihrt den Leuten nicht nur gute Uebersicht und Sicht-
verbindung, sondern auch Wirkung auf die Strafle und
die flachen Gelindestreifen zu beiden Seiten. Die beiden
Schiitzentrupps sind etwas zuriickgestaffelt in der Dek-
kung niederer Biische beidseits der Strafle eingewiesen.
Sie dienen hier zur Sicherung des Raketenrohrs und auch
als Eingreifreserve. Korporal Kidmpfen selbst befindet
sich beim Trupp rechts der Strafle, wo er mit allen Leu-
ten Sichtverbindung hat.

Nach einem praclmgcn Her])sttag senkt sich langsam
die Dimmerung iiber das Land. Der Tag war ruhig, der
Gegner hat seinen Vormarsch vermutlich verlangsamen
miissen . . .

Das Rasseln von Panzerwagen stort plotzlich die
herbstliche Stille und fast unerwartet biegen in langsamer
Fahrt zwei feindliche Panzerwagen um die Kurve. Das
Gelinde fliichtig iiberblickend und siaubernd, marschiert
vor jedem Panzer eine kleine Gruppe Begleitinfanterie.

Mit Spannung erwartet die Gruppe den ersten Abschuf}
des Raketenrohrs, das nach der Meinung von Kpl. Kamp-
fen schon zu lange gewartet hat. Darum halten sich auch

die Fiisiliere noch zuriick, die das Feuer noch nicht er-

_Bffnet haben.

Wie handelt Kpl. Kimpfen in dieser Situation?

Losungen sind bis spdtestens 30. Nov. 1952 der Redaktion des
\»Schweizer Soldats" Postf. 2821, Ziirich-Hauptbahnhof, einzusenden.

Panzerdurchbriiche und Luftlandun-
gen im Riicken unserer Stellungen,
zwingen aber auch oft dazu, sich an
Orten zu schlagen, die hierzu nicht
planmiBig vorgesehen wurden. Die
Verbinde der Feldarmee miissen im-
stande sein, auch unter solchen Ver-
hiltnissen zu kampfen. Rasche Ent-
schluBfassung und zweckmiBige Aus-
niitzung der iiberall vorhandenen
Vorteile des Gelindes erlauben auch
in diesen Lagen einen Erfolg.

11. Unsere Kriegfithrung darf sich
jedoch keineswegs auf die reine Ver-
teidigung beschrinken. Sie muf3 im
Gegenteil von ausgesprochenem An-
griffsgeist getragen sein. Trotz allen
Schwierigkeiten, die sich dem Ver-
teidiger entgegenstellen, mufl immer
das Bestreben wach sein, das Gesetz
des Handelns nicht vom Gegner an-
zunehmen, sondern ihm vielmehr das
eigene aufzuzwingen. Die Angriffs-
vorbereitungen des Gegners miissen
von allem Anfang an durchkreuzt,
empfindlich gestort und, wo es die
Verhiiltnisse irgend erlauben, griind-
lich zerschlagen werden. Jede Blof3e
des Feindes mul} ausgespiht und be-
niitzt werden, um ihm einen nachhal-
tigen Schlag zu versetzen. Hierzu
dienen Angriffe aller Art, vom ein-
fachen StoBtruppunternehmen und

vom Ueberfall schwicherer Kriafte
zur Nachtzeit und in uniibersichtli-
chem Gelidnde bis zum vorbereiteten
Angriff starker Verbinde. Soweit es
sich dabei nicht blo darum handelt,
verlorene Stellungsteile wieder in
Besitz zu nehmen, ist der Zweck die-
ser Angriffe nicht der Gelindege-
winn; sie sollen vielmehr dem Geg-
ner empfindliche Verluste an Mann-
schaft und Material beibringen, ihn
dadurch zur Vorsicht und entspre-
chend zeitraubenden Verfahren zwin-
gen, vor allem aber seine Kampf-
moral und sein Prestige untergraben,
wihrend gleichzeitig dasjenige der
eigenen Truppen gehoben wird. Der
Fithrer muf} sich dabei daran erin-
nern, daf3 auch in der Verteidigung
die Kampfmoral nur dann erhalten
bleiben kann, wenn die Truppe das
Gefiihl der inneren Ueberlegenheit
iiber den Gegner behilt. Dieses kann
aber nur im Angriff voll entwickelt
werden.

12. Damit die Armee fiir die ent-
scheidenden Gefechtshandlungen voll
kampfkriftic und moralisch intakt
bleibt, muf3 durch weit vorausschau-
ende und umfassende Maflnahmen
dafiir gesorgt werden, dafl der Geg-
ner sie nicht durch Flieger, Fern-
kampfmittel aller Art und andere

ihnliche Verfahren nachhaltig schi-
digen kann, bevor iiberhaupt der
eigentliche Kampf beginnt. Hierzu
miissen passive Schutzmafnahmen
mit dem Einsatz aktiver Abwehrmit-
tel zweckmifBig zusammenspielen.

13. Die Abwehrhandlungen der
groflen Truppenverbinde werden
durch MaBnahmen des Jagdkrieges
zweckmiBBig erginzt. Hierzu werden
von Fall zu Fall Detachemente aus-
gewiihlter Fiihrer und Mannschaften
ausgeschieden und gegen besonders
wichtige und lohnende Ziele ange-
setzt. Die schlagartige Auslosung sol-
cher Aktionen in entscheidenden
Augenblicken niitzt mehr als eine
planlose Belistigung des Gegners
ohne Zusammenhang mit den Aktio-
nen der Feldarmee. Je nach den Ver-
hiltnissen konnen diese Detache-
mente auch Freiwillige beiziehen.
Abgesprengte oder abgeschnittene
Truppen verfahren nach denselben
Grundsiitzen. Kampfhandlungen der
Bevolkerung fithren hingegen nur zu
Repressalien;ihr Wertentsprichtnicht
den dafiir zu bringenden Opfern. Den
besten Dienst leistet die Bevolkerung
eines besetzten Ortes der Armee durch
dauernde Beobachtung des Gegners
und Uebermittlung der Nachrichten
an die Truppen.» (Fortsetzung folgt)

73



	Die schweizerische Landesverteidigung im Lichte der neuen Vorschriften über die Truppenführung

